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Hinweis 
 
Diese Information ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Eine Haftung übernehmen wir mit der Heraus- 
gabe dieser Information nicht. 
 
Um die Information an einen sich wandelnden Rechtsrahmen und an die höchstrichterliche Rechtsprechung  
anzupassen, überarbeiten wir unsere Broschüre regelmäßig. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Version auf 
unserer Homepage www.vbw-bayern.de/InfoRecht. 
 
Dieses Werk darf nur von den Mitgliedern der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. zum internen 
Gebrauch sowie zur Unterstützung der jeweiligen Verbandsmitglieder im entsprechend geschlossenen Kreis unter 
Angabe der Quelle vervielfältigt, verbreitet und zugänglich gemacht werden. Eine darüber hinausgehende Nutzung 
– insbesondere die Weitergabe an Nichtmitglieder oder das Einstellen im öffentlichen Bereich der Homepage – 
stellt einen Verstoß gegen urheberrechtliche Vorschriften dar. 
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Vorwort 

Besondere Vorgaben für Langzeitarbeitszeitkonten bzw. Wertguthaben 

Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten gewinnen immer mehr an Bedeutung.  
Ein gutes Instrument zur variablen Gestaltung der Arbeitszeit sind Wertguthaben, auch  
als Langzeitarbeitszeitkonten oder Zeitwertkonten bekannt.  
 
Seit Inkrafttreten des Flexi-II-Gesetzes gelten verschärfte rechtliche Vorgaben für die  
Verwendung und Verwaltung von Langzeitarbeitszeitkonten sowie zur Insolvenzsiche-
rungspflicht. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu Schadensersatzansprüchen 
des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber führen. 
 
In unserer vorliegenden Broschüre stellen wir die arbeits- und sozialversicherungs- 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Anlage eines Wertguthabens dar und  
geben Ihnen einen Überblick über die Auslegung des Flexi-II-Gesetzes durch die  
Sozialversicherungsträger.  
 
Diese Aktualisierung hat die Änderungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetzes II 
(BRSG II) zum Inhalt. Damit wurde nun die Möglichkeit des Bezugs einer vorgezogenen  
Altersrente und die Nutzung eines Wertguthabens eingeräumt. 

Bertram Brossardt 
17. März 2026 
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1 Flexi-II-Gesetz 

Rechtspolitischer Hintergrund und Intention des Gesetzgebers 

Das Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler  
Arbeitszeitregelungen – kurz: Flexi-II-Gesetz – ist am 01. Januar 2009 in Kraft getreten. In-
haltlich wird an das Flexi-I-Gesetz angeknüpft, mit dem 1998 die Möglichkeit geschaffen 
wurde, geleistete Arbeitszeit als „Wertguthaben“ anzusparen und später für Freistellungs-
phasen von der Arbeit einzusetzen – und zugleich den Zeitpunkt der Fälligkeit der Sozial-
versicherungsbeiträge auf den Auszahlungszeitpunkt zu verschieben. 
 
Das Flexi-II-Gesetz hat in der Praxis eine Vielzahl von Rechtsfragen aufgeworfen. Wichtige 
Auslegungshilfe ist das gemeinsame Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherungsträger vom 31. März 2009. Es enthält eine Zusammenfassung der sich erge-
benden Änderungen für das Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht. Bei der praktischen 
Umsetzung haben sich allerdings weitere Sachverhaltskonstellationen ergeben, zu denen 
Festlegungen erforderlich waren. Diese wurden von den Sozialversicherungsträgern im 
Frühjahr 2010 beraten und die Ergebnisse in einem Frage-/Antwortkatalog dargestellt.  
 
Die FAQ sowie das Rundschreiben finden Sie im Anhang.  
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2 Wertguthaben nach Flexi-II 

Abgrenzung und Anforderungen an die Wertguthabenführung  
und -sicherung 

2.1 Wertguthabendefinition 

Von zentraler Bedeutung ist die Definition des Wertguthabenbegriffs in § 7b SGB IV. Vom 
Flexi-II-Gesetz werden ausschließlich Wertguthaben erfasst. Klassische Flexi-Konten, die 
dem Auffangen von Produktionszyklen und der betrieblichen Gestaltung der Arbeitszeit 
dienen, sind regelungsfrei geblieben. Sie unterliegen also insbesondere nicht den strengen 
Vorgaben zur Insolvenzsicherung.  
 
Die im Folgenden erläuterten Voraussetzungen stellt der Gesetzgeber an das Vorliegen ei-
nes Wertguthabens. Entscheidend kommt es dabei insbesondere auf den unter 2.1.2 er-
läuterten Verwendungszweck an. 
 
Ein gesetzlicher Anspruch des Arbeitnehmers auf Abschluss einer Wertguthabenvereinba-
rung besteht jedoch nicht. Ein solcher folgt weder aus den §§ 7b ff SGB IV noch aus dem 
Pflegezeitgesetz. Der Arbeitgeber ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer arbeitsver-
traglichen Fürsorgepflicht verpflichtet, mit dem Arbeitnehmer eine Wertguthabenverein-
barung zu schließen (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15. April 2010 – 10 Sa 755/09).  
 
Oftmals bestehen in der Praxis Wertguthaben neben anderen Zeitwertkonten. Eine Über-
tragung von angespartem Guthaben zwischen diesen beiden Konten ist zulässig. Zeitgutha-
ben und Wertguthaben müssen allerdings auf Langzeitkonten voneinander getrennt ge-
führt werden. 

2.1.1 Schriftliche Vereinbarung 

Der Aufbau des Wertguthabens muss auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung 
erfolgen. Weitere Voraussetzungen nennt der Gesetzgeber nicht, die Definition ist inso-
weit neutral. Möglich ist damit jede für das Arbeitsrecht typische Vertragsform, sowohl der 
Tarifvertrag, die Betriebsvereinbarung oder der Arbeitsvertrag. Das Verdeutlichen auch die 
Sozialversicherungsträger in ihrem Rundschreiben (s. dort Punkt 3.3.2), allerdings mit dem 
Hinweis, dass zur Gewährleistung der weiterführenden Rechte (z. B. Sonderkündigungs-
recht nach § 7e Abs. 5 SGB IV) auch bei tarifvertraglichen Regelungen und Betriebsverein-
barungen zusätzliche einzelvertragliche Vereinbarungen getroffen werden sollten.  
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2.1.2 Ziel der Vereinbarung 

Eine Wertguthabenvereinbarung liegt dann vor, wenn sie nicht das Ziel der flexiblen Ge-
staltung der werktäglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit oder den Ausgleich betriebli-
cher Produktions- und Arbeitszeitzyklen verfolgt.  
 
Mit dieser Definition sollen alle klassischen Formen von Arbeitszeitguthaben (insbeson-
dere Flexi-Konten, wie etwa Gleitzeit-/Kurzzeitkonten) von Wertguthaben, also regelmäßig 
Langzeitkonten, abgegrenzt werden.  
 
Es kommt also ausdrücklich nicht auf den Zeitraum an, über den insgesamt die flexible Ar-
beitszeit vereinbart wird. Entscheidend ist nur, dass die flexible Arbeitszeit wochen- oder 
tagesbezogen ist. Das bedeutet, dass Arbeitszeitguthaben einen Ausgleichszeitraum oder 
auch nur einen Ansparzeitraum von mehreren Jahren umfassen können, sofern die darauf 
gesammelte Zeit Ausdruck der betrieblichen Flexibilität der Arbeitszeit ist.  
 
Das war nach der früheren Rechtslage (Flexi-I-Gesetz) anders. Danach wurden auch Gleit-
zeitkonten oder vergleichbare Formen von Arbeitszeitkonten als Wertguthaben angese-
hen. Lediglich in den Fällen, in denen von vornherein eine Begrenzung des Zeitguthabens 
auf Freistellungen bis maximal 250 Stunden erfolgte, konnte auf die besonderen Aufzeich-
nungspflichten (§ 8 Abs. 1 Nr. 7 Beitragsverfahrensordnung) verzichtet werden. Bei der 
nicht vereinbarungsgemäßen Verwendung des Wertguthabens (Störfall) fanden in diesen 
Fällen zudem die besonderen beitragsrechtlichen Regelungen für flexible Arbeitszeitver-
einbarungen keine Anwendung. Vielmehr war das entsprechend verwendete Wertgutha-
ben als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt zu verbeitragen. 

Freistellung im Rahmen von Flexi-Konten 

Nach § 7 Abs. 1a S. 1 SGB IV besteht ein Beschäftigungsverhältnis auch in Zeiten der Frei-
stellung von der Arbeitsleistung von mehr als einem Monat, wenn während der Freistel-
lung Arbeitsentgelt aus einem Wertguthaben fällig ist und das monatlich fällige Arbeitsent-
gelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem für die vorausgegangenen 
zwölf Kalendermonate abweicht, in denen Arbeitsentgelt bezogen wurde.  
 
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger folgerten aus dem Gesetzeswortlaut, 
dass bei einer Freistellung für einen Zeitraum von mehr als einem Monat im Rahmen eines 
Flexi-Kontos (also nicht: Wertguthaben/Langzeitarbeitszeitkonto) die sozialversicherungs-
rechtlich relevante Beschäftigung nach diesem Zeitraum endet.  
 
Durch Einführung des § 7 Abs. 1a S. 2 SGB IV mit Wirkung zum 19. April 2012 wurde diese 
bis dahin bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt. Danach besteht ein Beschäftigungsver-
hältnis auch in den Fällen, in denen eine bis zu dreimonatige Freistellung im Rahmen eines 
Flexi-Kontos erfolgt. Die Gesetzesänderung beruht auf den Erfahrungen anlässlich der zu-
rückliegenden Wirtschafts- und Finanzkrise. Um Entlassungen zu vermeiden, wurden be-
stehende Arbeitszeitkonten mit Zeitguthaben abgebaut, wodurch es gehäuft zu 
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längerfristigen Freistellungen kam. § 7 Abs. 1a S. 2 SGB IV soll sicherstellen, dass in Fällen 
der Freistellung bis zu einer Dauer von drei Monaten das Beschäftigungsverhältnis und da-
mit der Versicherungsschutz in der Sozialversicherung fortbesteht. 
 

2.1.3 Arbeitsentgelt als Teil des Wertguthabens 

Weitere gesetzliche Voraussetzung für das Vorliegen eines Wertguthabens ist das Einbrin-
gen von Arbeitsentgelt, um es für Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung oder der 
Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu entnehmen.  

2.1.4 Freistellung aus dem Wertguthaben 

Das aus dem Wertguthaben fällige Arbeitsentgelt muss mit einer vor oder nach der Frei-
stellung von der Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit erbrachten Arbeitsleistung erzielt werden. 

2.1.5 Höhe des Arbeitsentgelts 

Das fällige Arbeitsentgelt muss insgesamt die Geringfügigkeitsgrenze monatlich überstei-
gen, es sei denn, die Beschäftigung wurde schon vor der Freistellung als geringfügige aus-
geübt. 

2.1.6 Zeitgrenzen für Wertguthaben – Regelaltersgrenze und Altersrente 

Wertguthabenvereinbarungen ermöglichen durch einen Verzicht auf die Auszahlung von 
Arbeitsentgelt zu Gunsten eines Wertguthabens die Ansparung von Arbeitsentgelt für eine 
sozialversicherungsrechtlich geschützte längerfristige Freistellung von der Arbeitsleistung. 
Diese Möglichkeit ist auf die Zeit des Erwerbslebens vor dem Eintritt in den Ruhestand be-
grenzt. 
 
Nach Auffassung der Sozialversicherungsträger können Wertguthabenvereinbarungen je-
doch nur für die Zeit bis zum Beginn einer Altersrente, längstens bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem die Altersgrenze für den Anspruch auf Regelaltersrente erreicht wird, getrof-
fen werden (vgl. Punkt 2 der Niederschrift über die Besprechung der Spitzenorganisatio-
nen der Sozialversicherung zu Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 23. November 
2023). Wertguthaben müssen demnach bis zum Ende des Monats des Erreichens der Re-
gelaltersgrenze abgebaut werden. Andernfalls ist ein Wertguthaben spätestens zu diesem 
Zeitpunkt aufzulösen (sog. Störfall).  
 
Bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze war ein Wertguthaben bis zum 31. Dezember 
2025 aufzulösen, wenn der Beschäftigte eine Altersrente bezieht. Dies ergibt sich für die 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Besprechungsergebnisse/besprechungsergebnisse.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Besprechungsergebnisse/besprechungsergebnisse.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Besprechungsergebnisse/besprechungsergebnisse.html


  Info RechtMärz 2026 

Gestaltung von Zeitwertkonten nach dem Flexi-II-Gesetz 
 
Wertguthaben nach Flexi-II 

5 

 

 

von der Deutschen Rentenversicherung Bund verwalteten Wertguthaben (§ 7f Abs. 3 SGB 
IV) ausdrücklich aus § 23b Abs. 2 Satz 4 SGB IV sowie in analoger Anwendung dieser Rege-
lung für die bei einem Arbeitgeber bestehenden Wertguthaben. Seit 01. Januar 2026 kön-
nen diese Wertguthaben jedoch bis zum Ablauf des Kalendermonats des Erreichens der 
Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch in Anspruch genommen werden. Eine vorgezo-
gene Alters(teil)rente löst nun sozialversicherungsrecht nicht mehr den Störfall aus. Dies 
wurde nun mit Änderung des Wortlauts des § 7c Abs. 1 SGB IV aufgehoben. 
 
Das Erreichen der Regelaltersgrenze bestimmt demgegenüber – auch ohne Inanspruch-
nahme einer Regelaltersrente – das objektive Ende des Erwerbslebens, wie es sich bei-
spielsweise in der Regelung zur Arbeitslosenversicherungsfreiheit nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 
SGB III oder zum Ende eines Arbeitsverhältnisses nach § 41 Satz 2 SGB VI widerspiegelt. In 
diesem Sinne sind auch Altersteilzeitbeschäftigungen als typische Form der Wertguthaben-
vereinbarung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 zweiter Halbsatz AltTZG nur bis zum Erreichen der Re-
gelaltersgrenze zulässig. 
 
Der Beginn einer Altersrente wiederum gilt sowohl nach dem Altersteilzeitgesetz als auch 
nach dem Vorruhestandsgesetz weiterhin – beides Gesetze zur Förderung des gleitenden 
Übergangs in den Ruhestand – als Eintritt in den Ruhestand (§ 5 Abs. 1 AltTZG, § 5 Abs. 1 
VRG). Dabei wird nicht zwischen einer Altersvollrente und einer Altersteilrente unterschie-
den. Im Rahmen der Altersteilzeit löst der Bezug einer vorgezogenen Teil-/Vollrente den 
sozialversicherungsrechtlichen Störfall weiterhin aus, insofern die arbeitsrechtliche Rege-
lung der Beendigung des Vertrages bei Bezug einer Altersrente im ATZ-Vertrag beinhaltet 
ist. Sollte eine solche Beendigungsregelung nicht vertraglich vorliegen, führt der Bezug ei-
ner Altersrente nicht per se zum Störfall. Es sind jedoch die Aufstockungsbeiträge, auch in 
die Rentenversicherung, ab dem Zeitpunkt des Rentenbezugs beitrags- und steuerpflichtig 
zu stellen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch im summa summarum Ausgabe 1 
aus 2026 der DRV Bund 

2.1.7 Urlaubsanspruch während Freistellung 

Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil zur Freistellung während Altersteizeit im 
Blockmodell kein Urlaubsanspruch entsteht.  
 
Einem Arbeitnehmer, der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, steht 
danach mangels Arbeitspflicht kein gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub zu. Vollzieht 
sich der Wechsel von der Arbeits- zur Freistellungsphase im Verlauf des Kalenderjahres, ist 
der gesetzliche Urlaubsanspruch nach Zeitabschnitten entsprechend der vertraglich vorge-
sehenen Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht zu berechnen. Die Freistellungsphase ist bei 
der Berechnung des Urlaubsanspruchs nach den im Urlaubsrecht geltenden allgemeinen 
Berechnungsgrundsätzen (24 Werktage x Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht geteilt durch 
312 Werktage) mit „null“ Arbeitstagen in Ansatz zu bringen (BAG Urteil vom 24. Septem-
ber 2019 – 9 AZR 481/18). 
 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Publikationen-e-Paper-und-Broschueren/publikationen_e_paper_broschueren.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Publikationen-e-Paper-und-Broschueren/publikationen_e_paper_broschueren.html
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Der gesetzliche Urlaubsanspruch für den Zeitraum der Altersteilzeit ist nach im Ergebnis 
nach § 3 Abs. 1 BUrlG jahresbezogen nach der Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht zu be-
rechnen. Vereinbarungen über den übergesetzlichen Mehrurlaub können andere Rege-
lungsmechanismen vorsehen. 

2.2 Verwendung von Wertguthaben 

In § 7c SGB IV ist geregelt, für welche Zwecke das Wertguthaben in Anspruch genommen 
werden kann. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um Vorschläge des Gesetzgebers. 
Die Vertragsparteien behalten weiterhin Verfügungsmacht über die Wertguthaben und 
können die gesetzlich vorgesehenen Verwendungszwecke ausschließen. 
 
Nach § 7c Abs. 1 Nr. 1 SGB IV können Wertguthaben in Anspruch genommen werden für 
 
– Pflegezeit (§ 3 PflegeZG) 
– Familienpflegezeit (§ 2 FPfZG) 
– Elternzeit (§ 15 BEEG) 
– Teilzeit (§ 8 TzBfG) 
 
Die gesetzlichen Freistellungsansprüche gelten nur dann, wenn sie nicht ausdrücklich in 
der Wertguthabenvereinbarung ausgeschlossen wurden. 
 
Vertraglich vereinbarte Verwendungszwecke können insbesondere Freistellungen unmit-
telbar vor dem Bezug einer Altersrente nach dem sechsten Sozialgesetzbuch (SGB VI) oder 
für Zeiten, in denen der Beschäftigte an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilnimmt, 
sein (§ 7c Abs. 1 Nr. 2 SGB IV).  

Beitragsfreie Übertragung von Wertguthaben in die betriebliche Altersversorgung 

Abgeschafft (mit Wirkung vom 13. November 2008 – Beschluss des Bundestages) wurde 
allerdings die Möglichkeit, eine Vereinbarung darüber zu treffen, dass in den in § 23b Abs. 
3a SGB IV genannten Fällen eine beitragsfreie Übertragung von Wertguthaben in die be-
triebliche Altersversorgung erfolgen kann. Der Vorteil dieser Übertragung bestand in der 
Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) und der daraus resultieren-
den Sozialversicherungsfreiheit. 
 
Unabhängig von § 23b Abs. 3a SGB IV besteht allerdings die Möglichkeit zur beitragsfreien 
Entgeltumwandlung von Wertguthaben zu Gunsten der betrieblichen Altersversorgung 
während der Freistellungsphase bzw. im Störfall (im Rahmen des § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 9 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung bzw. des § 14 Abs. 1 S. 2 SGB IV). Voraussetzung 
ist, dass bereits vor der Freistellungsphase (in bzw. vor der Arbeitsphase) mit der Entgelt-
umwandlung begonnen wurde. 
 
Vgl. hierzu ausführlich den Frage-/Antwortkatalog zu Ziffer 6.1.2. 
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2.3 Anlage und Verwaltung von Wertguthaben 

Das Flexi-II-Gesetz hat die dem Arbeitgeber obliegenden Pflichten bezüglich Anlage und 
Verwaltung von Wertguthaben deutlich verschärft. Der hierzu neu gefasste § 7d SGB IV 
enthält folgende Punkte: 
 
– Führung in Arbeitsentgelt 
– Informationspflichten 
– Anlagevorschriften und Werterhaltungsgarantie 

2.3.1 Führung in Arbeitsentgelt und Berücksichtigung des Arbeitgeberan-
teils zur Sozialversicherung 

§ 7d Abs. 1 SGB IV bestimmt, dass Wertguthaben als Arbeitsentgeltguthaben einschließlich 
des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu füh-
ren sind.  
 
Die Arbeitszeitguthaben der Langzeitkonten sind also in Arbeitsentgelt umzurechnen. Die 
Umrechnung der Stunden erfolgt nach dem aktuellen Stundenlohn im Zeitpunkt der Um-
rechnung. 

Bestandsschutz 

Für bestehende Arbeitszeitvereinbarungen, die einem Wertguthaben entsprechen (Ziel der 
längerfristigen späteren Freistellung) ist eine Umrechnung nicht notwendig. Für diese 
wurde in § 116 SGB IV ein umfangreicher Bestandsschutz eingeführt. Dieser gilt für 
 
– Wertguthaben, die am 01. Januar 2009 bereits als Zeitguthaben geführt wurden und 
– für Wertguthabenvereinbarungen, die erst ab 2009 vereinbart wurden, deren recht-

liche Grundlagen sich aber auf Vereinbarungen aus der Zeit vor dem 01. Januar 2009 
beziehen. 
 

Denkbar ist etwa, dass der Arbeitgeber erst 2010 eine Wertguthabenvereinbarung um-
setzt, deren rechtliche Grundlage aber bereits in einem Tarifvertrag aus dem Jahr 2008  
oder früher enthalten ist. 
 

Ausdrücklich wird im Gesetz klargestellt, dass in Wertguthaben nicht nur das vom Arbeit-
nehmer enthaltene Arbeitsentgelt einzustellen ist, sondern auch der darauf entfallende 
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Arbeitgeberanteil. Das Wertguthaben setzt sich also aus dem Entgeltguthaben und den 
hierauf entfallenden Arbeitgeberbeitragsanteil zusammen.  
 
Bei geringfügig entlohnten Beschäftigten ist das der vom Arbeitgeber zu entrichtende Pau-
schalbeitrag.  

Konkretisierungen der Spitzenverbände der Sozialversicherung 

Die Spitzenverbände der Sozialversicherung haben insbesondere zur Frage, ob aktuelle 
Beitragsbemessungsgrenzen im Rahmen der Berechnung des einzustellenden Arbeitgeber-
anteils zu berücksichtigen sind, folgende Konkretisierungen vorgenommen: 
 
– Bei jeder Aufstockung des Wertguthabens mit Arbeitsentgelt ist auch der Arbeitgeber-

beitragsanteil entsprechend den aktuellen Beitragssätzen mit einzustellen, jedoch 
ohne Beachtung von Beitragsbemessungsgrenzen. 

– Spätere Wertzuwächse sind nicht mit Arbeitgeberbeitragsanteilen zu belegen. 
– Der Arbeitgeberbeitragsanteil ist in der Freistellungsphase nach den dann aktuellen 

Beitragssätzen aus dem – vorbehaltlich der Werterhaltgarantie – vorhandenen Wert-
guthaben zu finanzieren. 

– Eine Nachschusspflicht bzw. im umgekehrten Fall ein Entnahmerecht des Arbeitgebers 
hinsichtlich der Arbeitgeberbeitragsanteile besteht insofern nicht. 

 
Sind die während der Entsparung des Wertguthabens bzw. im Übertragungsfall vom Ar-
beitgeber zu tragenden Beiträge höher als die in der Ansparphase eingestellten Arbeitge-
berbeitragsanteile, vermindert sich das Entgeltguthaben des Arbeitnehmers entsprechend. 
Im umgekehrten Fall erhöht sich das zur Verfügung stehende Entgeltguthaben. Diese 
Grundsätze sollen im Störfall (nicht vereinbarungsgemäße Verwendung des Entgeltgutha-
bens) analog gelten. 
 
Die Spitzenverbände haben darüber hinaus in ihrem Frage-/Antwortkatalog klargestellt, 
dass sich o. g. Problematik nicht bei den weiterhin in Arbeitszeit geführten Zeitguthaben 
stellt. In diesen Fällen wird kein Arbeitgeberbeitragsanteil in das Wertguthaben eingestellt. 
Die Höhe des aus dem Zeitguthaben abzuleitenden Arbeitsentgeltanspruchs richtet sich 
allein nach dem betreffenden Wertmaßstab. 
 

Folgende Beiträge bzw. Zuschüsse gehören nicht zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
und sind daher nicht in das Wertguthaben einzustellen: 
 
– Arbeitgeberzuschuss zur freiwilligen gesetzlichen bzw. privaten Krankenversicherung 

(§ 257 SGB V) 
– Beitrag des Arbeitgebers zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung (§ 172a 

SGB VI) 
– Beitrag des Arbeitgebers zur gesetzlichen Unfallversicherung (§§ 150 ff. SGB VII) 
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– Arbeitgeberzuschuss zur freiwillig gesetzlichen bzw. privaten Pflegeversicherung 
(§ 61 SGB XI) 

 
Gleiches gilt für die U1- und U2-Umlage (§ 7 Aufwendungsausgleichsgesetz) sowie die In-
solvenzgeldumlage (§ 358 SGB III). 
 
Für die Fälle, in denen das Wertguthaben nicht vereinbarungsgemäß für eine Freistellung 
von der Arbeitsleistung oder die Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit in 
Anspruch genommen wird oder wegen einer vorzeitigen Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses nicht mehr in Anspruch genommen werden kann (Störfall), gilt ein besonde-
res Verfahren (vgl. § 23b Abs. 2 und 2a SGB IV). Der Arbeitgeber kann den im Störfall bei-
tragspflichtigen Teil des Wertguthabens anhand des sog. Summenfeldermodells oder des 
Alternativ-/Optionsmodells bestimmen. 
 
Beim Summenfeldermodell stellt der Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsphase einer Wert-
guthabenvereinbarung vom Zeitpunkt der tatsächlichen Bildung des Wertguthabens an 
mindestens kalenderjährlich die Differenz zwischen der Beitragsbemessungsgrenze des je-
weiligen Versicherungszweiges und des in diesem Kalenderjahr erzielten beitragspflichti-
gen Arbeitsentgelts fest (sog. SV-Luft). 
 
Möglich ist auch, dass der Arbeitgeber das Wertguthaben zum 31. Dezember eines jeden 
Jahres, bei Übergang in die Altersteilzeitarbeit, zum Tag vor Beginn der Freistellungsphase 
und bei jeder Änderung der Beitragsgruppe bewertet und mit der für dieses Kalenderjahr 
festgestellten Differenz zwischen der Beitragsbemessungsgrenze des jeweiligen Versiche-
rungszweiges und dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt vergleicht. Der jeweils geringere 
dieser Beiträge ist die Beitragsberechnungsgrundlage (beitragspflichtiges Arbeitsentgelt), 
die für den Fall des Eintritts eines Störfalls fortzuschreiben ist.  

2.3.2 Informationspflichten 

Der Arbeitgeber muss den Beschäftigten mindestens einmal jährlich in Textform über die 
Höhe des Wertguthabens informieren. Mitteilungspflichtig ist das Arbeitsentgelt, das im 
Wertguthaben eingestellt ist. Da die Werterhaltungsgarantie erst zum Zeitpunkt der plan-
mäßigen Verwendung des Wertguthabens greift, muss der Arbeitgeber den tatsächlichen 
Stand des Entgeltguthabens mitteilen. Dieser kann, zum Beispiel auf Grund etwaiger Kurs-
verluste, niedriger sein als die eingezahlten Beiträge. 
 
Der Gesetzgeber verlangt für diese Information ausdrücklich „Textform“. Damit ist eine 
Mitteilung per E-Mail ebenso zulässig wie die Zusendung eines jährlichen Informations-
briefes. Bei einem Verstoß gegen die Informationspflicht sieht das Gesetz keine Sanktionen 
vor. Allerdings hat der Arbeitnehmer einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf die Informa-
tion, den er gegebenenfalls vor dem Arbeitsgericht einklagen kann.  
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2.3.3 Anlagevorschriften und Werterhaltgarantie 

2.3.3.1 Anlagevorschriften 

Durch das Flexi-II-Gesetz wurden in § 7d Abs. 3 SGB IV Vorgaben für die Wertguthabenan-
lage konstituiert. Danach gelten für die Wertguthaben die gleichen Anlagevorschriften wie 
für die Sozialversicherungsträger. Diese Anlagevorschriften sind in § 80 SGB IV definiert. 
Die Mittel sind so zu verwalten, dass  
 
– ein Verlust ausgeschlossen erscheint, 
– ein angemessener Ertrag erzielt wird und 
– eine ausreichende Liquidität gewährleistet ist. 
 
Die §§ 80 ff. SGB IV finden allerdings lediglich entsprechende Anwendung. Verlangt § 80 
SGB IV eine sichere Anlage, enthält § 83 SGB IV vielfältige und strenge Vorgaben, die die 
Art der Anlage einschränken. Der Verweis auf diese Vorschriften wird als sachfremd ange-
sehen. Anlageformen, die die Voraussetzungen des § 80 Abs. 1 SGB IV erfüllen, sind dem-
nach (weiterhin) zulässig, auch wenn sie nicht explizit in § 83 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 SGB IV ge-
nannt sind.  
 
In Zeit geführte Modelle, Verzinsungsmodelle und Altersteilzeit, die Voraussetzungen des 
§ 80 Abs. 1 SGB IV erfüllen, sind somit nicht an den Vorgaben des Gebots zur sicheren An-
lage zu messen.  

2.3.3.2 Anlagebeschränkung für Aktien und Aktienfonds 

Die Anlage des Wertguthabens in Aktien oder Aktienfonds ist auf eine Höhe von 20 Pro-
zent beschränkt. Ein höherer Anlageanteil in Aktien oder Aktienfonds kann entsprechend 
der Öffnungsklausel in § 7d Abs. 3 S. 2 Nr. 1 SGB IV tarifvertraglich oder aufgrund eines Ta-
rifvertrages in einer Betriebsvereinbarung vereinbart werden.  
 
Ein über die 20 Prozent hinausgehender Aktienanteil ist allerdings dann zulässig, wenn das 
Wertguthaben nach ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung ausschließlich für renten-
nahe Freistellungen (§ 7c Abs. 1 Nr. 2a SGB IV) in Anspruch genommen werden kann.  
 
Maßgeblich ist der Aktienanteil im Zeitpunkt der Anlage. Erhöht sich der Anteil der Aktien 
an der Wertanlage aufgrund von Wertsteigerungen im Laufe der Zeit, spielt das keine 
Rolle. Damit ist es möglich, jeweils 20 Prozent der in das Wertguthaben eingestellten Be-
träge (Arbeitsentgelt plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung) in Aktien zu investie-
ren.  
 
Eine Verletzung der Anlagebeschränkung führt nicht wie bei den Regelungen zum Insol-
venzschutz zur Auflösung des Wertguthabens. Allerdings kann dem Arbeitnehmer ein 
Schadensersatzanspruch zustehen.  
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2.3.3.3 Werterhaltgarantie 

Nach § 7d Abs. 3 SGB IV muss zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Wertguthabens 
der Werterhalt, also das Guthaben mindestens in Höhe des angelegten Betrages, garan-
tiert werden. 
 
Die Werterhaltgarantie ist eine sozialversicherungs- und steuerrechtliche (Stundungswir-
kung!) Voraussetzung dafür, dass Wertguthabenvereinbarungen in diesen Bereichen aner-
kannt werden. Arbeitsrechtlich handelt es sich um die Zusage des Arbeitgebers, dass zu-
mindest das angesparte Kapital für eine spätere Freistellung zur Verfügung steht. Die zu 
Grunde liegende Regelung wurde erst durch das Flexi-II-Gesetz eingeführt. Der Gesetzge-
ber wollte damit spekulative Anlagen verhindern, bei denen sich zu Gunsten einer hohen 
Rendite der Verlust des eingesetzten Kapitals ergibt. 
 
Die Werterhaltgarantie ist nur bedeutsam für den Fall der planmäßigen Inanspruchnahme 
des Wertguthabens. Beim Eintritt eines Störfalls greift diese Garantie nicht. Allerdings ist 
zu beachten, dass jede, auch kurzfristige planmäßige Inanspruchnahme die Garantiepflicht 
des Arbeitgebers auslöst. Nicht kalkulierbar ist daher, wann der Anspruch auf Entnahme 
z. B. zur Qualifizierung geltend gemacht wird.  
 
Insbesondere die gesetzlichen Festschreibungen von kurzfristigen Freistellungszwecken 
stellen insoweit einen Unsicherheitsaspekt dar.  
 
Die im Rahmen des Wertguthabens erzielten Erträge und Kurssteigerungen unterliegen 
nicht der Werterhaltgarantie. Dies gilt selbst dann, wenn diese Erträge ausschließlich dem 
Arbeitnehmer zustehen. Gebühren, Verwaltungskosten sowie Kosten der Wertanlage (z. B. 
Anlagekosten, Ausgabegebühren), die vereinbarungsgemäß aus dem Guthaben des Arbeit-
nehmers finanziert werden, unterliegen ebenfalls nicht der Werterhaltgarantie. 

Wertguthaben, die vor Inkrafttreten des Flexi-II-Gesetzes angespart wurden 

Bei Wertguthaben, die bereits vor dem 01. Januar 2009 angespart worden sind, gilt die 
Werterhaltgarantie für die Wertguthabenhöhe am 31. Dezember 2008. Die Spitzenorgani-
sationen der Sozialversicherungsträger haben anerkannt, dass die Werterhaltgarantie sich 
zumindest auf die Höhe des Guthabens des Kontos am 31. Dezember 2008 beschränkt. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wollte demgegenüber alle – also 
auch vergangene – Wertbuchungen in vollem Umfang der Werterhaltgarantie unterwer-
fen. Bei der zum Stichtag 31. Dezember 2008 zu berücksichtigenden Höhe des Guthabens 
bleiben die bis dato erzielten Wertzuwächse außer Betracht, da diese nicht von der Wert-
erhaltgarantie erfasst werden.  
 

In Bestandsfällen nach § 116 Abs. 1 SGB IV, in denen das Wertguthaben weiterhin in Zeit 
geführt wird, stellt die Bindung des Zeitguthabens zum Zeitpunkt der Entsparung an einen 
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mindestens werterhaltenden Wertmaßstab (z. B. aktuellen Stundensatz) eine entspre-
chende Werterhaltgarantie dar. 

2.3.3.4 Sanktionen 

Bei der Anlagenbeschränkung und der Werterhaltgarantie sind sozialversicherungsrechtli-
che Sanktionsregelungen nicht vorgesehen. Insbesondere können die Sozialversicherungs-
träger keine Aussagen über eine ausreichende Qualifikation bestimmter Anlagemodelle 
treffen. Im Fall einer Minderung seines Wertguthabens zum Zeitpunkt der planmäßigen In-
anspruchnahme kann der Arbeitnehmer Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeit-
geber geltend machen. 

2.4 Insolvenzschutz 

Kerngedanke des Flexi-II-Gesetzgebungsverfahrens war die Verbesserung des Insolvenz-
schutzes von Wertguthaben. Dementsprechend ist der Arbeitgeber nach Maßgabe folgen-
der gesetzlicher Regelungen (vgl. § 7e SGB IV) verpflichtet, das Wertguthaben einschließ-
lich des Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag gegen das Risiko der In-
solvenz abzusichern. 

Keine Anwendung der Insolvenzschutzregelungen auf Altersteilzeitkonten 

Die Vorschriften zum Insolvenzschutz (§ 7e SGB IV) finden keine Anwendung auf Altersteil-
zeitkonten (hierzu: § 8a Abs. 1 S. 1 ATG). Insoweit stellen auch die Spitzenverbände der So-
zialversicherungsträger in ihrem Rundschreiben klar, dass die Anwendung der Insolvenz-
schutzregelungen für Wertguthabenvereinbarungen nach dem Altersteilzeitgesetz aus-
drücklich ausgeschlossen ist, da das Altersteilzeitgesetz eigenständige Regelungen zur In-
solvenzsicherung enthält. Auch vor dem 01. Juli 2004 abgeschlossene Altersteilzeitverein-
barungen werden weiterhin von keiner Insolvenzschutzregelung erfasst (§ 15g ATG).  
 

2.4.1 Pflicht zur Insolvenzsicherung des Wertguthabens 

Nach § 7e Abs. 1 SGB IV muss das Wertguthaben gegen Insolvenz gesichert werden, soweit 
 
– ein Anspruch auf Insolvenzgeld (vgl. § 165 SGB III) nicht besteht und wenn 
– das Wertguthaben einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbei-

trages einen Betrag in Höhe der monatlichen Bezugsgröße (vgl. § 18 SGB IV; 2026 bun-
deseinheitlich: 3.955,00 Euro/Monat) übersteigt. 
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Der genannte Grenzwert (monatliche Bezugsgröße) ist allerdings tarifdispositiv. Das be-
deutet, dass in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsver-
einbarung ein abweichender Betrag vereinbart werden kann. 
 
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger gehen davon aus, dass auch Arbeitge-
berbeitragsanteile für Arbeitsentgelt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, das in das 
Wertguthaben eingestellt wird, insolvenzsicherungspflichtig sind.  
 
Nach dem Gesetzeswortlaut ist allein der die Bezugsgröße übersteigende Betrag gegen In-
solvenz zu sichern. Die Spitzenverbände legen diese Vorschrift allerdings strenger aus und 
sind der Ansicht, dass das vollständige Wertguthaben gegen Insolvenz zu sichern ist. Dar-
über hinaus müsse die Insolvenzsicherung bereits mit der erstmaligen Einzahlung einge-
richtet werden, wenn in „vorausschauender Betrachtungsweise“ absehbar ist, dass das 
Wertguthaben in der Ansparphase die monatliche Bezugsgröße überschreiten und die Frei-
stellungsphase den Zeitraum überschreiten wird, in dem ein Anspruch auf Insolvenzgeld 
besteht. 

2.4.2 Instrumente der Insolvenzsicherung 

Nach § 7e Abs. 2 SGB IV sind Wertguthaben zur Erfüllung der Verpflichtung der Insolvenzsi-
cherung unter Ausschluss der Rückführung durch einen Dritten zu führen, der im Fall der 
Insolvenz des Arbeitgebers für die Erfüllung der Ansprüche aus dem Wertguthaben für den 
Arbeitgeber einsteht.  
Als Leitbild für Insolvenzsicherungsinstrumente hat der Gesetzgeber die Sicherung über ein 
Treuhandmodell vorgesehen. Als zulässige Sicherungsmittel sollen aber weiterhin auch ein 
Versicherungsmodell oder schuldrechtliche Verpfändungs- und Bürgschaftsmodelle mit 
ausreichender Sicherung gegen Kündigung in Betracht kommen (vgl. § 7e Abs. 2 S. 2 
SGB IV). 

Hinweis zur Zulässigkeit schuldrechtlicher Verpfändungs- und Bürgschaftsmodelle 

Im Gesetzgebungsverfahren war zunächst eine strikte Trennung des Wertguthabens vom 
Betriebs- und Anlagevermögen vorgesehen. Schuldrechtliche Verpfändungs- und Bürg-
schaftsmodelle sollten danach ausgeschlossen sein. Die jetzige Regelung dürfte vor allem 
dem Mittelstand entgegenkommen, der in besonderem Maße auf liquide Mittel im Unter-
nehmen angewiesen ist. Darüber hinaus haben sich Verpfändungs- und Abtretungsmo-
delle in der Praxis bewährt. Gerade im Interesse der kleineren und mittelständischen Ar-
beitgeber sollte unbedingt die Möglichkeit der Insolvenzsicherung im Wege der Verpfän-
dung beibehalten werden. Bei sachgerechter Ausgestaltung bietet diese Maßnahme ein 
Schutzniveau, das dem einer Treuhandkonstruktion vergleichbar ist. Das Pfandrecht führt 
zu einem Absonderungsrecht, das dem Pfandgläubiger eine Vorrangstellung gegenüber 
den übrigen Insolvenzgläubigern verschafft.  
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Wie bei der Altersteilzeit (vgl. § 8a ATG) gelten konzerninterne Sicherungsmittel als unge-
eignet (§ 7e Abs. 3 SGB IV). Darunter fallen: 
 
– Bürgschaften (vgl. aber vorangegangenen Hinweis) 
– Patronatserklärungen 
– Schuldbeitritte 
 
Bankbürgschaften werden hiervon nicht erfasst (s. o.). Diese sind nach § 7e Abs. 2 S. 2 SGB 
IV ausdrücklich weiterhin erlaubt. Zulässig sind auch kommerziell angebotene Sicherungen 
der Arbeitgeber. Für die Insolvenzsicherung der Wertguthaben eigener Beschäftigter kann 
beispielsweise eine Rückdeckungsversicherung aus den Versicherungsprodukten einer Ver-
sicherungsgesellschaft genutzt werden. 

Wechsel des Trägers der Insolvenzsicherung 

Bei einem beabsichtigten Wechsel des Trägers der Insolvenzsicherung ist zu beachten: Die 
vorzeitige Beendigung, Auflösung oder Kündigung des einmal getroffenen Insolvenzschut-
zes ist nur zulässig, wenn dieser Schutz durch eine mindestens gleichwertige Insolvenzsi-
cherung abgelöst wird und der Arbeitnehmer seine Zustimmung erteilt. 
 

2.4.3 Informationspflichten des Arbeitgebers 

Sobald das Wertguthaben einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungs-
beitrages den Betrag in Höhe der monatlichen Bezugsgröße übersteigt, hat der Arbeitge-
ber den Beschäftigten unverzüglich über die Vorkehrungen zum Insolvenzschutz in geeig-
neter Weise schriftlich zu unterrichten. Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern 
(vgl. § 121 BGB). 

2.4.4 Folgen fehlender oder unzureichender Insolvenzsicherung 

§ 7e Abs. 5, 6 und 7 SGB IV enthalten Regelungen über Rechtsfolgen einer fehlenden oder 
unzureichenden Insolvenzsicherung.  

2.4.4.1 Kündigungsrecht des Beschäftigten 

Der Beschäftigte hat das Recht, die Wertguthabenvereinbarung mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen, wenn der Arbeitgeber ihm nicht innerhalb von zwei Monaten nach dessen 
schriftlicher Aufforderung die Erfüllung seiner Verpflichtung zur Insolvenzsicherung des 
Wertguthabens nachgewiesen hat. Rechtsfolge der Kündigung ist die Auflösung des Wert-
guthabens wie bei einem Störfall (§ 23b Abs. 2 SGB IV). 
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2.4.4.2 Unwirksamkeit der Wertguthabenvereinbarung 

Die Wertguthabenvereinbarung ist aufzulösen, wenn der Träger der Rentenversicherung 
bei der Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV feststellt, dass keine oder nur unzureichende 
Vorkehrungen zum Insolvenzschutz getroffen wurden. Darunter fallen die im Gesetz ab-
schließend genannten vier Fälle: 
 
– wenn für eine Wertguthabenvereinbarung keine Insolvenzschutzregelung getroffen 

wurde 
– wenn die gewählten Sicherungsmittel ungeeignet sind 
– wenn die Sicherungsmittel in ihrem Umfang das Wertguthaben um mehr als 30 Prozent 

unterschreiten oder 
– wenn die Sicherungsmittel den im Wertguthaben enthaltenen Gesamtsozialversiche-

rungsbeitrag nicht umfassen. 

Auslegung der 30-Prozent-Grenze durch die Spitzenverbände 

Die unter dem dritten Spiegelstrich erwähnte 30-Prozent-Grenze erläutern die Spitzenver-
bände der Sozialversicherungsträger wie folgt:  
 
Soweit im Rahmen der Prüfung der Insolvenzsicherung durch die Rentenversicherungsträ-
ger festzustellen ist, ob die Sicherungsmittel das Wertguthaben um mehr als 30 vom Hun-
dert unterschreiten, bezieht sich dieser Wert bei zum Teil angelegten Wertguthaben auf 
den Betrag des Gesamtwertguthabens unter Berücksichtigung des ursprünglich angelegten 
Wertguthabens ohne Beachtung der Wertentwicklung (Wertzuwächse oder -verluste). 
Dies gilt auch bei Wertguthaben mit garantierter Verzinsung. 
 
Klargestellt ist damit, dass die 30-Prozent-Grenze nicht dadurch unterschritten wird, dass 
mit dem angelegten Wertguthaben besonders hohe Zinsen erwirtschaftet werden und sich 
dadurch das Gesamtwertguthaben vergrößert. 
 
Bei weiterhin in Arbeitszeit geführten Zeitguthaben bestimmt sich der maßgebende  
Gesamtbetrag nach dem sich nach dem aktuellen Wertmaßstab ergebenden Wert des aus 
dem Zeitguthaben abzuleitenden Entgeltguthabens zuzüglich des darauf entfallenden  
Arbeitgeberanteils. 
 

Stellt der Rentenversicherungsträger einen entsprechenden Mangel in der Insolvenzsiche-
rung fest, weist er in einem Verwaltungsakt (vgl. § 28p Abs.1 S. 5 SGB IV) den in dem Wert-
guthaben enthaltenen und vom Arbeitgeber zu zahlenden Gesamtsozialversicherungsbei-
trag aus. Der Arbeitgeber hat nach dieser Feststellung zwei Monate Zeit, eine ordnungsge-
mäße Insolvenzsicherung nachzuweisen (Heilung). In diesem Fall entfällt die Pflicht zur so-
fortigen Zahlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages. 
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Erbringt der Arbeitnehmer dagegen den Nachweis nicht innerhalb der Zweimonatsfrist, ist 
die Wertguthabenvereinbarung als von Anfang an unwirksam anzusehen. Anstelle der 
Rückabwicklung der Vereinbarung kann das Wertguthaben wie in einem Störfall aufgelöst 
und verbeitragt werden. 

2.4.4.3 Schadensersatzanspruch 

Verstöße gegen die Insolvenzsicherungspflicht ahndet das Gesetz nunmehr mit einem 
Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber (§ 7e Abs. 7 SGB 
IV). Ist der Arbeitgeber eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersön-
lichkeit, haften auch die organschaftlichen Vertreter (wie persönlich haftende Geschäfts-
führer oder der Vorstand) gesamtschuldnerisch für den Schaden – allerdings nur dann, 
wenn sie ein Verschulden trifft. Die Durchgriffshaftung gegen die Organe einer juristischen 
Person findet jedoch auf die gesetzliche Regelung zur Insolvenzsicherung von Wertgutha-
ben aus Altersteilzeitverträgen nach § 8a Altersteilzeitgesetz (AtG) keine Anwendung (LAG 
Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 09. Dezember 2015 – 3 Sa 269/14.  
 
§ 8a AtG begründet keine Durchgriffshaftung der gesetzlichen Vertreter juristischer Perso-
nen (BAG, Urteil vom 23. Februar 2010 – 9 AZR 44/09). 

2.5 Portabilität von Wertguthaben 

Bei Beendigung der Beschäftigung kann der Arbeitnehmer durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem bisherigen Arbeitgeber verlangen, dass das Wertguthaben auf den neuen Ar-
beitgeber übertragen wird, wenn dieser mit dem Beschäftigten eine Wertguthabenverein-
barung abgeschlossen und der Übertragung zugestimmt hat (§ 7f SGB IV). 
 
Bei einer Übernahme einer Wertguthabenvereinbarung aus einem alten Arbeitsverhältnis 
sollten zuvor deren Ausfinanzierung geprüft werden. Aufgrund von einer Unterdeckung 
kann es zu einer Nachschusspflicht auf Seiten des übernehmenden Arbeitgebers kommen. 
 
Darüber hinaus wurde durch das Flexi-II-Gesetz die Möglichkeit geschaffen, das Wertgut-
haben auch auf die Deutsche Rentenversicherung Bund zu übertragen. Voraussetzung ist, 
dass das Wertguthaben einschließlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrages mindestens 
das Sechsfache der jeweiligen monatlichen Bezugsgröße (vgl. § 18 SGB IV) erreicht hat. Das 
von der Rentenversicherung verwahrte Wertguthaben kann der Beschäftigte für die ge-
setzlichen Freistellungszwecke (§ 7c Abs. 1 SGB IV) bei seinem neuen Arbeitgeber verwen-
den – aber nicht für Zwecke, die lediglich mit dem alten Arbeitgeber vereinbart waren. 
 
Die Übertragung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund ist endgültig. Eine Rücküber-
tragung ist nicht möglich. Anders als bei der Übertragung des Wertguthabens auf einen an-
deren Arbeitgeber besteht bei der Wertguthabenübertragung auf die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund nicht die Möglichkeit, das Wertguthaben durch weitere regelmäßige An-
sparungen zu vermehren. Es verbleibt bei dem einmal eingezahlten Betrag, welcher bis zur 
Auszahlungsphase Veränderungen allein durch Zinserträge und Kostenabzug erfährt. 
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